
RICHTLINIE 2003/49/EG DES RATES
vom 3. Juni 2003

über eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen
verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 94,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im europäischen Binnenmarkt, der die Merkmale eines
Inlandsmarktes aufweist, sollten Finanzbeziehungen
zwischen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten
nicht gegenüber gleichartigen Beziehungen zwischen
Unternehmen ein und desselben Mitgliedstaats steuerlich
benachteiligt werden.

(2) Diese Forderung ist bei Zahlungen von Zinsen und
Lizenzgebühren gegenwärtig nicht erfüllt; die nationalen
Steuervorschriften, gegebenenfalls in Verbindung mit
bilateralen oder multilateralen Übereinkünften, können
nicht immer die Beseitigung der Doppelbesteuerung
gewährleisten, und ihre Anwendung bringt für die
Unternehmen oftmals Belastungen durch Verwaltungs-
aufwand sowie Cashflow-Probleme mit sich.

(3) Es muss gewährleistet sein, dass Einkünfte in Form von
Zinsen und Lizenzgebühren einmal in einem Mitglied-
staat besteuert werden.

(4) Das geeignetste Mittel, um die genannten Belastungen
und Probleme zu beseitigen und die steuerliche Gleich-
behandlung innerstaatlicher und grenzübergreifender
Finanzbeziehungen zu gewährleisten, besteht darin, die
Steuern — unabhängig davon, ob sie an der Quelle abge-
zogen oder durch Veranlagung erhoben werden — bei
Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren in dem
Mitgliedstaat, in dem diese Einkünfte anfallen, zu besei-
tigen; besonders notwendig ist die Beseitigung dieser
Steuern bei Zahlungen zwischen verbundenen Unter-
nehmen verschiedener Mitgliedstaaten sowie zwischen
Betriebsstätten derartiger Unternehmen.

(5) Die Regelung sollte nur auf den Betrag an Zinsen oder
Lizenzgebühren Anwendung finden, den der Zahler und
der Nutzungsberechtigte vereinbart hätten, wenn
zwischen ihnen keine besondere Beziehung bestanden
hätte.

(6) Den Mitgliedstaaten darf es ferner nicht verwehrt sein,
geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und
Missbrauch zu ergreifen.

(7) Griechenland und Portugal sollte es aus Haushalts-
gründen gestattet sein, eine Übergangszeit in Anspruch
zu nehmen, damit sie die Steuern auf Zinsen und Li-

zenzgebühren — unabhängig davon, ob sie an der
Quelle abgezogen oder durch Veranlagung erhoben
werden — allmählich senken können, bis sie Artikel 1
anwenden können.

(8) Spanien, das einen Plan zur Stärkung des spanischen
Technologiepotentials eingeführt hat, sollte es aus Haus-
haltsgründen gestattet sein, eine Übergangszeit in
Anspruch zu nehmen, in der die Bestimmungen des
Artikels 1 für Lizenzgebühren nicht angewandt werden.

(9) Es ist erforderlich, dass die Kommission dem Rat drei
Jahre nach dem für die Umsetzung der Richtlinie vorge-
sehenen Zeitpunkt über deren Funktionsweise Bericht
erstattet, insbesondere mit Blick auf eine Ausweitung
ihres Regelungsbereichs auf andere Unternehmen oder
Betriebe und auf eine Überprüfung der Abgrenzung des
Begriffs „Zinsen und Lizenzgebühren“ in Verfolgung der
notwendigen Konvergenz der Bestimmungen über
Zinsen und Lizenzgebühren im innerstaatlichen Recht
und in bilateralen oder multilateralen Doppelbesteu-
erungsübereinkünften.

(10) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Einführung einer gemeinsamen Steuerregelung für
Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen
verbundenen Unternehmen verschiedener Mitglied-
staaten, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
erreicht werden kann und daher besser auf Gemein-
schaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzips tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßig-
keitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich und Verfahren

(1) In einem Mitgliedstaat angefallene Einkünfte in Form von
Zinsen oder Lizenzgebühren werden von allen in diesem Staat
darauf erhebbaren Steuern — unabhängig davon, ob sie an der
Quelle abgezogen oder durch Veranlagung erhoben werden —
befreit, sofern der Nutzungsberechtigte der Zinsen oder Li-
zenzgebühren ein Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats
oder eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte
eines Unternehmens eines Mitgliedstaats ist.

(2) Eine Zahlung, die von einem Unternehmen eines
Mitgliedstaats oder einer in einem Mitgliedstaat belegenen
Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats
getätigt wurde, gilt als in dem betreffenden Mitgliedstaat (im
Folgenden „Quellenstaat“ genannt) angefallen.
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(3) Eine Betriebsstätte wird nur insoweit als Zahler von
Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt, als die entsprechenden
Zahlungen in dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, für sie
eine steuerlich abzugsfähige Betriebsausgabe darstellen.

(4) Ein Unternehmen eines Mitgliedstaats wird nur als
Nutzungsberechtigter der Zinsen oder Lizenzgebühren behan-
delt, wenn es die Zahlungen zu eigenen Gunsten und nicht nur
als Zwischenträger, etwa als Vertreter, Treuhänder oder
Bevollmächtigter für eine andere Person erhält.

(5) Eine Betriebsstätte wird als Nutzungsberechtigter der
Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt,

a) wenn die Forderung, das Recht oder der Gebrauch von
Informationen, aufgrund dessen/deren Zahlungen von
Zinsen oder Lizenzgebühren geleistet werden, mit der
Betriebsstätte in einem konkreten Zusammenhang stehen
und

b) wenn die Zahlungen der Zinsen oder Lizenzgebühren
Einkünfte darstellen, aufgrund deren die Betriebsstätte in
dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, einer der in Artikel
3 Buchstabe a) Ziffer iii) genannten Steuern bzw. im Fall
Belgiens dem „impôt des non-résidents/belasting der niet-
verblijfhouders“ bzw. im Fall Spaniens dem „Impuesto sobre
la Renta de no Residentes“ bzw. einer mit diesen Steuern
identischen oder weitgehend ähnlichen Steuer unterliegt, die
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie
anstelle der bestehenden Steuern oder ergänzend zu ihnen
eingeführt wird.

(6) Wird eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines
Mitgliedstaats als Zahler oder als Nutzungsberechtigter von
Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt, so wird kein anderer
Teil des Unternehmens als Zahler oder Nutzungsberechtigter
dieser Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne dieses Artikels
behandelt.

(7) Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn das Unter-
nehmen, das Zahler der Zinsen oder Lizenzgebühren ist, oder
das Unternehmen, dessen Betriebsstätte als Zahler der Zinsen
oder Lizenzgebühren behandelt wird, ein verbundenes Unter-
nehmen des Unternehmens ist, das Nutzungsberechtigter ist
oder dessen Betriebsstätte als Nutzungsberechtigte dieser Zinsen
oder Lizenzgebühren behandelt wird.

(8) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn Zinsen
oder Lizenzgebühren durch eine oder an eine in einem Dritt-
staat belegene Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitglied-
staats gezahlt werden und die Tätigkeit des Unternehmens ganz
oder teilweise in dieser Betriebsstätte ausgeführt wird.

(9) Dieser Artikel hindert einen Mitgliedstaat nicht, bei der
Anwendung seines Steuerrechts Zinsen oder Lizenzgebühren
zu berücksichtigen, die seine Unternehmen, die Betriebsstätten
seiner Unternehmen oder in dem genannten Staat belegene
Betriebsstätten erhalten.

(10) Es steht den Mitgliedstaaten frei, diese Richtlinie nicht
auf ein Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats oder die
Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats
anzuwenden, wenn die in Artikel 3 Buchstabe b) genannten
Voraussetzungen während eines ununterbrochenen Zeitraums
von mindestens zwei Jahren nicht erfüllt waren.

(11) Der Quellenstaat kann vorschreiben, dass zum Zeit-
punkt der Zahlung der Zinsen oder Lizenzgebühren durch eine
Bestätigung nachzuweisen ist, dass die in diesem Artikel und in
Artikel 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Liegt diese
Bestätigung zum Zeitpunkt der Zahlung nicht vor, so bleibt es
dem Mitgliedstaat unbenommen, einen Quellensteuerabzug
vorzuschreiben.

(12) Der Quellenstaat kann die Befreiung gemäß dieser
Richtlinie davon abhängig machen, dass er aufgrund einer
Bestätigung, wonach die in diesem Artikel und in Artikel 3
geforderten Voraussetzungen erfüllt sind, eine Entscheidung
über die Gewährung der Befreiung gefällt hat. Die Entscheidung
über die Befreiung wird innerhalb von höchstens drei Monaten,
nachdem die Bestätigung zusammen mit den rechtfertigenden
Angaben, die der Quellenstaat billigerweise verlangen kann,
vorgelegt worden ist, gefällt und ist mindestens für die Dauer
eines Jahres nach ihrer Erteilung gültig.

(13) Die zu erteilende Bestätigung gilt für die Zwecke der
Absätze 11 und 12 bei jedem die Zahlung begründenden
Vertrag ab dem Zeitpunkt der Ausstellung mindestens für ein
Jahr und höchstens für drei Jahre und muss Folgendes
umfassen:

a) die für Steuerzwecke maßgebliche Niederlassung des
empfangenden Unternehmens und erforderlichenfalls das
Bestehen einer Betriebsstätte, die von der Steuerbehörde des
Mitgliedstaats, in dem das empfangende Unternehmen für
Steuerzwecke niedergelassen ist oder in dem die
Betriebsstätte belegen ist, zu bescheinigen ist;

b) die Nutzungsberechtigung des empfangenden Unternehmens
gemäß Absatz 4 bzw. das Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß Absatz 5, wenn eine Betriebsstätte Empfänger der
Zahlung ist;

c) die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Artikel 3 Buch-
stabe a) Ziffer iii) im Fall des empfangenden Unternehmens;

d) die Mindestbeteiligung bzw. das Kriterium des Mindestan-
teils an den Stimmrechten gemäß Artikel 3 Buchstabe b);

e) die Dauer des Bestehens der in Buchstabe d) genannten
Beteiligung.

Die Mitgliedstaaten dürfen darüber hinaus die Angabe des
Rechtsgrunds für die Zahlungen nach dem Vertrag (z. B. Darle-
hensvereinbarung oder Lizenzvertrag) verlangen.
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(14) Fallen die Voraussetzungen für die Befreiung weg, so
teilt das empfangende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte dies
dem auszahlenden Unternehmen bzw. der Betriebsstätte unver-
züglich mit und, wenn der Quellenstaat dies verlangt, der
zuständigen Behörde dieses Staats.

(15) Hat das zahlende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte
eine nach diesem Artikel zu befreiende Quellensteuer einbe-
halten, so besteht ein Anspruch auf Erstattung dieser Quellen-
steuer. Der Mitgliedstaat kann die in Absatz 13 genannten
Angaben verlangen. Der Antrag auf Erstattung ist innerhalb der
Antragsfrist zu stellen. Die Antragsfrist beträgt mindestens zwei
Jahre ab dem Zeitpunkt der Zahlung der Zinsen oder Lizenzge-
bühren.

(16) Der Quellenstaat hat die zu viel einbehaltene Quellen-
steuer innerhalb eines Jahres nach dem ordnungsgemäßen
Erhalt des Antrags und der rechtfertigenden Angaben, die er
billigerweise verlangen kann, zu erstatten. Erfolgt die Erstattung
der einbehaltenen Quellensteuer nicht innerhalb dieser Frist, so
hat das empfangende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte nach
Ablauf dieses Jahres Anspruch auf eine Verzinsung der Steuer,
die dem in vergleichbaren Fällen nach dem innerstaatlichen
Recht des Quellenstaats anwendbaren nationalen Zinssatz
entspricht.

Artikel 2

Bestimmung der Begriffe „Zinsen“ und „Lizenzgebühren“

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Zinsen“ Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn
die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesi-
chert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners
ausgestattet sind, insbesondere Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit
verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen;
Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen;

b) „Lizenzgebühren“ Vergütungen jeder Art, die für die Benut-
zung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten
an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschließlich kinematografischer Filme und Soft-
ware, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen,
geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfah-
rungen gezahlt werden; Zahlungen für die Benutzung oder
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Ausrüstungen gelten als Lizenzgebühren.

Artikel 3

Bestimmung der Begriffe „Unternehmen“, „verbundenes
Unternehmen“ und „Betriebsstätte“

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Unternehmen eines Mitgliedstaats“ jedes Unternehmen, das

i) eine der in der Liste im Anhang aufgeführten Rechts-
formen aufweist und

ii) nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in diesem
Mitgliedstaat niedergelassen ist und nicht nach einem
zwischen dem betreffenden Staat und einem Drittstaat
geschlossenen Abkommen über die Doppelbesteuerung
von Einkünften für steuerliche Zwecke als außerhalb der
Gemeinschaft niedergelassen gilt und

iii) einer der nachstehend aufgeführten Steuern oder einer
mit diesen Steuern identischen oder weitgehend ähnli-
chen Steuer, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Richtlinie anstelle der bestehenden Steuern oder
ergänzend zu ihnen eingeführt wird, unterliegt, ohne
von ihr befreit zu sein:

— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in
Belgien,

— selskabsskat in Dänemark,

— Körperschaftssteuer in Deutschland,

— Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων in Griechen-
land,

— impuesto sobre sociedades in Spanien,

— impôt sur les sociétés in Frankreich,

— corporation tax in Irland,

— imposta sul reddito delle persone giuridiche in
Italien,

— impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg,

— ennootschapsbelasting in den Niederlanden,

— Körperschaftssteuer in Österreich,

— imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in
Portugal,

— Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in
Finnland,

— statlig inkomstskatt in Schweden,

— corporation tax im Vereinigten Königreich;

b) „verbundenes Unternehmen“ jedes Unternehmen, das we-
nigstens dadurch mit einem zweiten Unternehmen
verbunden ist, dass

i) das erste Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 %
am Kapital des zweiten Unternehmens beteiligt ist oder

ii) das zweite Unternehmen unmittelbar mindestens zu
25 % an dem Kapital des ersten Unternehmens beteiligt
ist oder

iii) ein drittes Unternehmen unmittelbar mindestens zu
25 % an dem Kapital des ersten Unternehmens und dem
Kapital des zweiten Unternehmens beteiligt ist.

Die Beteiligungen dürfen nur Unternehmen umfassen, die
im Gemeinschaftsgebiet niedergelassen sind.

Den Mitgliedstaaten steht es jedoch frei, das Kriterium einer
Mindestkapitalbeteiligung durch das Kriterium eines
Mindestanteils an den Stimmrechten zu ersetzen;

c) „Betriebsstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung in einem
Mitgliedstaat, in der die Tätigkeit eines Unternehmens eines
anderen Mitgliedstaats ganz oder teilweise ausgeführt wird.
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Artikel 4

Ausschluss von Zahlungen als Zinsen oder Lizenzge-
bühren

(1) Der Quellenstaat muss die Vorteile dieser Richtlinie nicht
gewähren bei

a) Zahlungen, die nach dem Recht des Quellenstaats als
Gewinnausschüttung oder als Zurückzahlung von Kapital
behandelt werden,

b) Zahlungen aus Forderungen, die einen Anspruch auf Beteili-
gung am Gewinn des Schuldners begründen,

c) Zahlungen aus Forderungen, die den Gläubiger berechtigen,
seinen Anspruch auf Zinszahlungen gegen einen Anspruch
auf Beteiligung am Gewinn des Schuldners einzutauschen,
oder

d) Zahlungen aus Forderungen, die nicht mit Bestimmungen
über die Rückzahlung der Hauptschuld verbunden sind oder
wenn die Rückzahlung mehr als 50 Jahre nach der Bege-
bung fällig ist.

(2) Bestehen zwischen dem Zahler und dem Nutzungsbe-
rechtigten von Zinsen oder Lizenzgebühren oder zwischen
einem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen
und übersteigt deshalb der Betrag der Zinsen oder Lizenzge-
bühren den Betrag, den der Zahler und der Nutzungsberech-
tigte ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so finden die
Bestimmungen dieser Richtlinie nur auf letztgenannten Betrag
Anwendung.

Artikel 5

Betrug und Missbrauch

(1) Diese Richtlinie steht der Anwendung einzelstaatlicher
oder vertraglicher Bestimmungen zur Verhinderung von Betrug
und Missbrauch nicht entgegen.

(2) Die Mitgliedstaaten können im Fall von Transaktionen,
bei denen der hauptsächliche Beweggrund oder einer der
hauptsächlichen Beweggründe die Steuerhinterziehung, die
Steuerumgehung oder der Missbrauch ist, den Rechtsvorteil
dieser Richtlinie entziehen bzw. die Anwendung dieser Rich-
tlinie verweigern.

Artikel 6

Übergangsregelungen für Griechenland, Spanien und
Portugal

(1) Griechenland und Portugal sind ermächtigt, Artikel 1 bis
zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung gemäß Artikel 17
Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3.
Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (1)
nicht anzuwenden. Während einer Übergangszeit von acht
Jahren, die zum genannten Zeitpunkt beginnt, darf der Steuer-
satz für Zinsen und Lizenzgebühren, die an ein verbundenes
Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats oder an eine in
einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte eines
verbundenen Unternehmens eines Mitgliedstaats gezahlt
werden, während der ersten vier Jahre 10 % und während der
letzten vier Jahre 5 % nicht überschreiten.

Spanien ist ausschließlich in Bezug auf Zahlungen von Lizen-
zgebühren ermächtigt, Artikel 1 bis zum Zeitpunkt des Beginns
der Anwendung gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der
Richtlinie 2003/48/EG nicht anzuwenden. Während einer
Übergangszeit von sechs Jahren, die zum genannten Zeitpunkt
beginnt, darf der Steuersatz für Lizenzgebühren, die an ein
verbundenes Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats oder an
eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte
eines verbundenen Unternehmens eines Mitgliedstaats gezahlt
werden, 10 % nicht überschreiten.

Diese Übergangsregelungen gelten jedoch vorbehaltlich der
fortgesetzten Anwendung niedrigerer Steuersätze als den in
Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 genannten gemäß bilateralen
Abkommen zwischen Griechenland, Spanien oder Portugal und
anderen Mitgliedstaaten. Der Rat kann vor Ablauf einer der
genannten Übergangszeiten auf Vorschlag der Kommission
einstimmig eine etwaige Verlängerung dieser Übergangszeiten
beschließen.

(2) Erhält ein Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eine in
dem Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte eines Unternehmens
eines Mitgliedstaats

— Zinsen oder Lizenzgebühren von einem verbundenen
Unternehmen in Griechenland oder Portugal,

— Lizenzgebühren von einem verbundenen Unternehmen in
Spanien,

— Zinsen oder Lizenzgebühren von einer in Griechenland
oder Portugal belegenen Betriebsstätte eines verbundenen
Unternehmens eines Mitgliedstaats oder

— Lizenzgebühren von einer in Spanien belegenen
Betriebsstätte eines verbundenen Unternehmens eines
Mitgliedstaats,

so berücksichtigt der erstgenannte Mitgliedstaat einen Betrag,
der der gemäß Absatz 1 in Griechenland, Spanien oder Portugal
auf diese Einkünfte gezahlten Steuer entspricht, als Abzug von
der Steuer auf das Einkommen des Unternehmens oder der
Betriebsstätte, das/die diese Einkünfte erhalten hat.

(3) Ein Abzug im Sinne von Absatz 2 braucht den niedri-
geren der folgenden Beträge nicht zu überschreiten:

a) die Steuer, die in Griechenland, Spanien oder Portugal
aufgrund von Absatz 1 auf derartige Einkünfte zu entrichten
ist, oder

b) den vor dem Abzug berechneten Teil der Steuer auf das
Einkommen des/der die Zins- oder Lizenzgebührzahlungen
empfangenden Unternehmens oder Betriebsstätte, der nach
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats,
zu dem das Unternehmen gehört oder in dem die
Betriebsstätte belegen ist, auf diese Zahlungen anzurechnen
ist.

Artikel 7

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 1. Januar 2004 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedsstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen und
übermitteln ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den
Bestimmungen dieser Richtlinie und den von ihnen erlassenen
innerstaatlichen Vorschriften.

Artikel 8

Überprüfung

Die Kommission legt dem Rat zum 31. Dezember 2006 einen
Bericht über die Funktionsweise der Richtlinie vor, insbeson-
dere mit Blick auf eine Ausdehnung ihres Geltungsbereichs auf
andere Unternehmen oder Betriebe als die in Artikel 3 und
dem Anhang genannten.

Artikel 9

Abgrenzungsbestimmung

Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung einzelstaatlicher
oder bilateraler Bestimmungen, die über die Bestimmungen
dieser Richtlinie hinausgehen und die Beseitigung oder
Abschwächung der Doppelbesteuerung von Zinsen und Lizen-
zgebühren bezwecken.

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 11

Adressaten der Richtlinie

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 3. Juni 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
N. CHRISTODOULAKIS
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ANHANG

Liste der unter Artikel 3 Buchstabe a) der Richtlinie fallenden Gesellschaften

a) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze vennootschap“/„société anonyme“, „commanditaire
vennootschap op aandelen“/„société en commandite par actions“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakel-
ijkheid“/„société privée à responsabilité limitée“ sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter das
Privatrecht fällt;

b) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktieselskab“ und „anpartsselskab“;

c) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“,
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ und „bergrechtliche Gewerkschaft“;

d) Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung: „ανώνυµη εταιρíα“;

e) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“,
„sociedad de responsabilidad limitada“ sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privat-
recht fällt;

f) Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung: „société anonyme“, „société en commandite par actions“,
„société à responsabilité limitée“ sowie die staatlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -unternehmen;

g) Gesellschaften irischen Rechts mit der Bezeichnung: „public companies limited by shares or by guarantee“, „private
companies limited by shares or by guarantee“, gemäß den „Industrial and Provident Societies Acts“ eingetragene
Einrichtungen oder gemäß den „Building Societies Acts“ eingetragene „building Societies“;

h) Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung: „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“,
„società a responsabilità limitata“ sowie staatliche und private Industrie- und Handelsunternehmen;

i) Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung: „société anonyme“, „société en commandite par
actions“ und „société à responsabilité limitée“;

j) Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze vennootschap“ und „besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid“;

k) Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesellschaft“ und „Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“;

l) Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form von Handelsgesellschaften oder zivilrechtlichen Handelsgesellschaften,
sowie Genossenschaften und öffentliche Unternehmen;

m) Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung: „osakeyhtiö/aktiebolag“, „osuuskunta/andelslag“,
„säästöpankki/sparbank“ und „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;

n) Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktiebolag“ und „försäkringsaktiebolag“;

o) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Gesellschaften.
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